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PLANUNG
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GEMEINDE SINZING

VORHABENBEZOGENER
BEBAUUNGS- UND

GRÜNORDNUNGSPLAN
FÜR DAS MISCHGEBIET NR. 69

"WOHNANLAGE
JAKOBSIEDLUNG"

A     FESTSETZUNGEN MIT PLANZEICHEN
Mischgebiet

Grundflächenzahl max. 0,6

Geschossflächenzahl max. 1,2

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

Höchstmaß der fertigen Fußbodenoberkante FOK
im Erdgeschoss (EG) in m über NN

Höchstmaß der fertigen Fußbodenoberkante FOK
im Untergeschoss (UG) in m über NN

offene Bauweise

abweichende Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig

nur Hausgruppen zulässig

Baugrenze

Baulinie

zwingende Firstrichtung

Privatstraße

private Grünflächen

festgesetzte Grundstückseinfahrt

zu pflanzende Bäume, Standort frei wählbar
(näher bestimmte Maßnahmen siehe D § 7 (3)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
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OG (II)

EG (I)

UG

- max. 2 Vollgeschosse
- max. Wandhöhe 1: 9,75 m
- max. Wandhöhe 2: 6,50 m
- Satteldach mit mittigem First
- Dachneigung 36 - 40°
- max. Giebelbreite 14,00 m
- Dachgauben max. ein
  Drittel der Dachbreite
- Stellplatz im UG möglich 
- FOK EG +344,50 müNN

- max. 3 Vollgeschosse
- max. Wandhöhe 1: 6,50 m
- max. Wandhöhe 2: 10,20 m
- Pultdach
- Dachneigung 8 - 13°
- max. Giebelbreite 13,00 m
- FOK EG +344,50 müNNm
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mind. 1,25 m Bautyp PD E+II
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max. Giebelbreite

Bautyp SD E+D
Parzelle 4
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- max. 2 Vollgeschosse
- max. Wandhöhe 1 (Norden): 5,80 m
-max. Wandhöhe 2 (Süden): 5,00 m
- Satteldach mit mittigem First
- Dachneigung 38° - 44°
- max. Giebelbreite 15,00 m
- Dachgauben max. ein
  Drittel der Dachbreite
- FOK EG +341,00 müNN

mind. 1,25 m
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B     FESTSETZUNGEN ALS
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Tiefgarage
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- max. 2 Vollgeschosse
- max. Wandhöhe 1: 7,10 m
- max. Wandhöhe 2 an der Nord-
  westecke: 10,20 m
- Satteldach mit mittigem First
- Dachneigung 38° - 44°
- max. Giebelbreite 13,50 m
- Dachgauben max. ein
  Drittel der Dachbreite
- FOK EG +344,50 müNN
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C     HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

345,00
344,00

355

 1 

bestehende Flurstücksgrenze

Flurnummer

vorgeschlagene Grundstücksgrenze

Höhenlinien Urgelände vor Erschließungsmaßnahme

Parzellennummer

vorgeschlagene Gebäudestellung

Lärmschutzeinrichtung

Fassade mit Grenzwertüberschreitung (Parzelle 1+2)

Fassade mit Grenzwertüberschreitung (Parzelle 3)

Gemeinschafts-Tiefgarage (GTGa)

Anbaufreie Zone entlang Kreisstraße

D     TEXTLICHE FESTETZUNGEN NACH §9 BauGB D     TEXTLICHE FETSETZUNGEN NACH §9 BauGB
FORTSETZUNG

(2) In den Gebäuden deren Fassaden bzw. Teile von Fassaden im Planteil mit dem Planzeichen                    und in
der Anlage 1 "Schallschutz" zum Satzungstext mit dem Eintrag "W/S" versehen sind, sind die Wohn- und Aufenthalts-
räume sowie die Schlaf- und Kinderzimmer der gekennzeichneten Fassade zur lärmabgewandten Seite zu orientieren.
Die Geschoßigkeit entspricht dabei den Festlegungen im Planteil.

(3) In den Gebäuden, deren Fassaden bzw. Teile von Fassaden im Planteil mit dem Planzeichen                     und in
der Anlage 1 "Schallschutz" zum Satzungstext mit dem Eintrag "S" versehen sind , sind die Schlaf- und Kinderzimmer
der gekennzeichneten Fassade zur lärmabgewandten Seite zu orientieren.

(4) Abweichend von 2 und 3 gilt:
Soweit die Orientierung der Wohn- und Aufenthaltsräume bzw. der Schlafräume, einschließlich Kinderzimmer, zur
lärmabgewandten Gebäudeseite auch durch die Ausschöpfung aller planerischen Möglichkeiten nicht realisierbar
ist, ist durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen (z.B Doppelfassaden, verglaste Vorbauten (z.B. verglaste
Loggien, Wintergärten), besondere Fensterkonstruktionen oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen) sicherzu-
stellen, dass insgesamt eine Schallpegeldifferenz erreicht wird, die gewährleistet, dass bei gewährleisteter Belüftbar-
keit in Schlafräumen und Kinderzimmern ein Innenraumpegel von LP,in = 30 dB(A) während der Nachtzeit bzw. in Wohn-
und Aufenthaltsräumen ein Innenraumpegel von LP,in = 40 dB(A) während der Tagzeit nicht überschritten wird. Der
Nachweis des Schallschutzes gegen Außenlärm für die teilgeöffneten Konstruktionen hat entsprechend der VDI Richt-
linie 2719 Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen vom August 1987 zu erfolgen.

(5) In den Gebäuden deren Fassaden bzw. Teile von Fassaden im Planteil mit dem Planzeichen                     versehen 
sind, sind an den gekennzeichneten Fassaden nur zu Reinigungs- und Wartungszwecken ausnahmsweise öffenbare
Fenster zulässig; Lüftungseinrichtungen (z.B. Schalldämmlüfter) sind an den gekennzeichneten Gebäudeseiten nicht
zulässig. Eine, auch nur ausnahmsweise Öffnung durch Nutzer des Gewerbegebäudes ist durch bauliche 
Maßnahmen wie z.B. abschließbare Fensterverriegelungen und Hinterlegung der Schlüssel bei der Hausverwaltung zu
unterbinden.

(6) Genannte Vorschriften und Normen sind bei der Firma Beuth Verlag GmbH, Berlin zu beziehen. Sie sind beim Deut-
schen Patentamt archivmäßig gesichert niedergelegt. Während der Öffnungszeiten können sie auch bei der Ver-
waltung eingesehen werden.

§1 Art der baulichen Nutzung

(1) Das Baugebiet wird als Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO festgesetzt.

(2) Die Zulässigkeit von Nutzungen nach § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO wird ausgeschlossen.

(3) Die ausnahmsweise Zulässigkeit des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO wird ausgeschlossen.

(4) In den Bereichen zwischen den Parzellen 1, 2 und 3 ist eine Tiefgaragennutzung zulässig.
Ebenso ist eine Stellplatz-/ Garagennutzung auf Höhe der angrenzenden Untergeschosse
der Gebäude auf Parzelle 1 möglich.

(5) Auf Parzelle 3 ist nur eine gewerbliche Nutzung zulässig (Büronutzung, Verwaltung,
 Beherbergungsbetriebe).

(6) Auf Parzelle 4 ist nur eine gewerbliche Nutzung zulässig (Büronutzung, Verwaltung, 
Einzelhandelsbetriebe).

§ 2 Maß der baulichen Nutzung

(1) Soweit sich aus der Festsetzung der überbaubaren Flächen durch Baulinien und Baug-
renzen nicht geringere Werte ergeben, werden die in der Planzeichnung ausgewiesenen
Grundflächen- bzw. Geschoßflächenzahlen als Höchstgrenze festgesetzt.

(2)  ¹ Die Zahl der Vollgeschosse ist gemäß der Eintragung in der Planzeichnung als Höchst-
grenze festgesetzt.
² Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über der natürlichen oder festgelegten
Geländeoberfläche liegen und über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe
von mindestens 2,30 m haben.
³ Als Vollgeschosse gelten Kellergeschosse, deren Deckenunterkante im Mittel mindestens
1,20 m höher liegt als die natürliche oder festgelegte Geländeoberfläche.

(3) Auf der Parzelle Nr. 1 sind Gebäude mit max. 2 Vollgeschossen vorgesehen.
Dabei erfolgt die Erschließung von der nördlichen Seite aus im Untergeschoss; hier können
auch notwendige Stellplätze im Gebäude angeordnet werden. Bautyp SD (siehe Regelquer-
schnitt auf der Planzeichnung).

(4) Auf der Parzelle Nr. 2 sind Gebäude mit max. 3 Vollgeschossen vorgesehen. Bautyp PD
(siehe Regelquerschnitt auf der Planzeichnung).

(5) Auf der Parzelle Nr. 3 sind Gebäude mit max. 2 Vollgeschossen vorgesehen.
Bautyp SD (siehe Regelquerschnitt auf der Planzeichnung).

(6) Auf Parzelle Nr. 4 sind Gebäude mit max. 2 Vollgeschossen vorgesehen.
Bautyp SD (siehe Regelquerschnitt auf der Planzeichnung).

(7) Grenzbebauungen bzw. grenznahe Bebauungen (0 bis 3,0 m) sind (auch zur Grundstücks-
grenze zu öffentlichen Flächen) nur in Form von Grenzgaragen nach Art. 6 (9) Nr. 1 BayBO zulässig.

§ 3 Bauweise

(1) Auf der Parzelle 1 wird die offene Bauweise gemäß § 22 (2) BauNVO festgesetzt.
Es müssen mindestens drei Einzelbaukörper errichtet werden, um zwei Durchlässe zu gewährleisten.

(2) Auf der Parzelle 2 wird die offene Bauweise gemäß § 22 (2) BauNVO festgesetzt.
Es müssen mindestens zwei Einzelbaukörper errichtet werden, um einen Durchlass zu gewährleisten.

(3) Auf den Parzellen 3 und 4 wird die offene Bauweise gemäß § 22 (2) BauNVO festgesetzt.

(4) Zwischen Parzelle 1 und 2 beträgt der Abstand der Gebäude zueinander mindestens 10,00 Meter.
Der Abstand der Gebäude zueinander beträgt in Parzelle 1 mindestens 6,50 m, in Parzelle 2 
mindestens 6,00 m.
Zwischen Parzelle 3 und 1 beträgt der Abstand der Gebäude zueinander mindestens 10,00 Meter.
Zwischen Parzelle 3 und 2 beträgt der Abstand der Gebäude zueinander mindestens 11,00 Meter.

§ 4 Nicht überbaubare Grundstücksflächen

(1) Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen und bauliche Anlagen
i.S. des §23 (5) Satz 2 BauNVO unzulässig, mit Ausnahme des § 14 (2) und (3) BauNVO.

(2) Abweichend von Absatz (1) sind Gewächs- und Gartengerätehäuser, Gartenlauben und
Pergolen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen mit einer Grundfläche bis insgesamt
12 qm und einer mittleren Wandhöhe von 2,75 m zulässig.

§ 5 Garagen / Stellplätze

(1) Garagen, Carports und Stellplätze sind nur auf den im Plan gekennzeichneten Flächen zulässig.

(2) Für jede Wohneinheit mit bis zu 40 m² Wohnfläche entsprechend Wohnflächenverordnung
(WoFlV) ist auf dem Privatgrundstück mindestens 1 Stellplatz nachzuweisen.
Für Wohnungen mit mehr als 80 m² Wohnfläche sind 2 Stellplätze und für Wohnungen mit mehr
als 40 m² und maximal 80 m² Wohnfläche sind 1,5 Stellplätze nachzuweisen. Für Einfamilien-
häuser (Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser sind 2 Stellplätze nachzuweisen.
Für Beherbergungsbetriebe ist ein Stellplatz für je 4 Betten nachzuweisen.
Die Summe an nachzuweisenden Stellplätzen pro Parzelle ist auf ganze Stellplätze aufzurunden.

(3) Es ist auch möglich, benötigte Stellplätze in einer Tiefgarage nachzuweisen.

(4) Im Übrigen ist die Stellplatzsatzung der Gemeinde Sinzing anzuwenden. 

§ 6 Höhenlage der baulichen Anlage

(1) Die Gebäude der einzelnen Parzellen sind so anzulegen, dass die fertige Fußbodenoberkante (FOK)
im Erdgeschoss (EG) das in der Planzeichnung festgesetzte Maß über Normal-Null (in m über NN)
nicht überschreitet.

(2) Bei der Erstellung einer Tiefgarage ist zu beachten, dass die fertige Fußbodenoberkante (FOK)
in der Tiefgarage (TG) das in der Planzeichnung festgesetzte Maß über Normal-Null (in m über NN)
nicht überschreitet.

§ 7 Grünordnerische Festsetzungen

(1) Verringerung der Flächenversiegelung, Gewässerschutz
Private und öffentliche Verkehrsflächen und sonstige befestigte Flächen sind mit un- oder teilver-
siegelnden Belägen zu befestigen; festgesetzt werden Rasengittersteine, Pflasterbeläge mit
offenen, mindestens 2 cm breiten Fugen, wassergebundene Decken oder Schotterrasen, sowie
wasserdurchlässiges Betonpflaster mit sehr geringem Abflussbeiwert und hoher Luft- und Wasser-
durchlässigkeit. Zufahrten und Zugänge sindso auszubilden, dass das Oberflächenwasser den
öffentlichen Straßen nicht zugeführt werden kann. Die mit grundwassergefährdenden Stoffen be-
hafteten Flächen dürfen nur nach einer Vorreinigung bzw. Klärung ordnungsgemäß in die Kanali-
sation eingeleitet werden.

(2) Baumpflanzung auf privaten Grundstücksflächen
Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind zu begrünen und gärtnerisch zu unterhalten.
Der Mindestanteil beträgt je Teilfläche 30% der gesamten Teilfläche. Flächen mit naturnahen Regen-
rückhalteeinrichtungen können hierauf angerechnet werden. Je angefangener 400 m² Fläche ist
mindestens ein Laubbaum der nachfolgenden Pflanzliste 1 oder ein Obstbaum zu pflanzen. Die in der
Planzeichnung dargestellten Pflanzbindungen von Laubbäumen sind in der Lage variabel und ver-
schiebbar.

Pflanzliste Hochstammbäume (Mindestqualität Stammumfang 16/18 cm)
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Carpinus betulus
Craetaegus laevigata und lavallei in Sorten
Prunus avium
Quercus robur
Salix caprea
Sorbus aucuparia
Sorbus aria
Tilia cordata
Juglans regia
Obstbäume (nur auf privaten Flächen ergänzend zulässig)

Weitere Arten können von der Naturschutzbehörde am Landratsamt zugelassen werden.

(3) Sonstige grünordnerische Festsetzungen / Allgemeines
Die Bepflanzungsmaßnahmen sind in der dem Beginn der Gebäudenutzung folgenden Pflanzperiode
durchzuführen. Der Aufwuchs ist zu unterstützen (ggf. Gießen, Mulchen).
Die Gehölzpflanzungen und Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen und
zu unterhalten. Ausgefallene Gehölze und Bäume welche festgesetzt sind, sind in der nächsten Pflanz-
periode nachzupflanzen. Bei der Pflanzung von Bäumen muss, falls keine geeigneten Schutzmaß-
nahmen ergriffen werden, ein seitlicher Abstand zu den unterirdischen Leitungen von 2,5 m einge-
halten werden (maßgebend sind der horizontale Abstand zwischen Stamm und Außenhaut der Leitung).
Bei der Pflanzung von Gehölzen, die mehr als 2 m Höhe erreichen, ist zu angrenzenden landwirt-
schaftlichen Nutzflächen ein Abstand von mindestens 4 m einzuhalten.

§ 8 Immissionsschutz

Die nachfolgendentextlichen Feststetzungen wurden auf der Grundlage der schall-immissionstechnischen
Untersuchungen der ab consultants GmbH vom 14.07.2017 erarbeitet (vgl. Anlage 1).

Bauliche und passive Schallschutzmaßnahmen
(1) Entlang der nördlichen und westlichen Grenze des Umgriffes ist entlang der im Bebauungsplan festgesetzen
Lärmschutzeinrichtung eine bauliche Anlage mit den im Planteil sowie in Anlage 1 (Schallschutz) festgesetzen
Höhen zu errichten. Die Lärmschutzeinrichtung darf ein bewertetes Schalldämm-Maß von RW = 25 dB nicht
unterschreiten. Die Lärmschutzeinrichtung kann auch Bestandteil von Gebäuden sein.

Die Gebäude auf den Parzellen 1 bis 3 dürfen erst nach schalltechnischer Wirksamkeit der Lärmschutzeinrichtung
bezugsfertig gestellt werden. Die schalltechnische Wirksamkeit ist mit einem Bauschalldämm-Maß von Rw 25 dB,
bezogen auf die vollständige Ansichtsfläche der Lärmschutzeinrichtung, gegeben.

- Spitzahorn
- Bergahorn
- Hainbuche, in Sorten
- Weißdorn
- Vogelkirsche, in Sorten
- Stieleiche
- Salweide
- Vogelbeere
- Mehlbeere
- Winterlinde, in Sorten
- Walnuss

E     ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(FESTSETZUNGEN)NACH ART. 81 BayBO
§1 Abstandsflächen

(1) Die Einhaltung der Abstandsflächenvorschrift der Art. 6 der Bayerischen Bauordnung wird
ausdrücklich angeordnet. 

(2) Absatz (1) gilt nicht zwischen den einzelnen Baukörpern auf Parzelle 1 sowie zwischen den
einzelnen Baukörpern auf Parzelle 2. Ebenso gilt Absatz (1) nicht zwischen Parzelle 3 und den jeweils
westlichsten Häusern auf Parzelle 1 und Parzelle 2.
Die Einhaltung der Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken bleibt jedoch ausdrücklich bestehen.
Im Rahmen des Antrags auf Baugenehmigung bzw. bei Vorlage im Genehmigungsfreistellungs-
verfahren ist für die Aufenthaltsräume an Wänden zwischen den Baukörpern die Gewährleistung
einer ausreichenden Belichtung und Belüftung nachzuweisen. 

(3) Absatz (1) gilt nicht für eine mögliche Tiefgarage. 

§ 2 Gestaltung der baulichen Anlagen 

(1) Dächer

1. Die Dachformen und Dachneigungen sind gemäß den Festsetzungen in den Regelquer-
 schnitten auszuführen.

2. Die Dächer der Garagen sind als Flachdächer auszuführen.

3. Als Dacheindeckungsmaterial bei Satteldächern bzw. Pultdächern sind rote bis rotbraune
bzw. graue bis anthrazite Dachziegel oder Betondachsteine zu verwenden.
Bei Dachneigungen unter 10° ist auch die Verwendung von Blechdächern zulässig.
Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind im Baugebiet allgemein zulässig. Eine Auf-
ständerung dieser Anlagen bei Sattel- oder Pultdächern ist ausdrücklich nicht zulässig.

4. Dachüberstände sind zulässig am Ortgang bis 0,10 m und an der Traufe bis 0,15 m. 

(2) Dachaufbauten und sonstige Dachelemente

1. Dachgauben sind nur beim Bautyp SD zulässig.

2. Dachgauben sind als stehende Gauben oder Schleppgauben mit einer Breite von
max. 1,80 m zulässig.

3. Dachgauben und liegende Dachfenster müssen zum Ortgang einen Abstand von mindestens
1,25 m und untereinander einen Abstand von mindestens 1,50 m haben.

4. Die Summe der Breiten aller auf einer Dachfläche eingebauten, liegenden Dachfenster
oder Gauben darf ein Drittel der Dachlänge nicht überschreiten. 

(3) Firstrichtung

Die in der Planzeichnung eingetragenen Hauptfirstrichtungen sind bindend.
Die Firstrichtung muss parallel zur Gebäudelängsseite verlaufen. 

(4) Gebäudeform
Es wird ein rechteckiger Grundriss vorgeschrieben. Hierbei hat die längere Seite des Gebäudes
in Richtung Hauptfirstrichtung zu liegen. 

(5) An- und Vorbauten
An- und Vorbauten sind zulässig, wenn sie sich der Gesamtform und -gestaltung des Hauptbau-
körpers unterordnen. Eine Unterordnung liegt vor, wenn die An- und Vorbauten die Kubatur und
Höhe des Hauptbaukörpers deutlich unterschreiten.

§ 3 Freileitungen 

(1) Freileitungen sind unzulässig. 

§ 4 Werbeanlagen 

(1) Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung an straßenseitigen Außenwände, beschränkt auf
die Erdgeschosszone zulässig. 

(2) Die Ansichtsfläche einer Werbeanlage darf eine Höchstfläche von 1,50 qm nicht überschreiten. 

(3) Für bestehende Werbeanlagen auf Parzelle 4 gilt Punkt 2 nicht.

(4) Grelle Farben sowie Leuchtreklamen sind unzulässig. 

§ 5 Gestaltung der Stellplätze 

(1) Die Breite der für Zufahrten zu Garagen befestigten Fläche darf pro Grundstück maximal 6,0 m betragen. 

§ 6 Einfriedungen

(1) Türen und Tore von Einfriedungen dürfen nicht zur Straße hin aufschlagen.

(2) Einfriedungen sind als Mauern und Zäune bis zu einer Gesamthöhe von 1,2 m zulässig und als Hecken
bis zu einer dauerhaft zu begrenzenden Höhe von 2,0 m zulässig. 

§ 7 Wasserrückhaltung / Versickerung 

(1) Niederschlagswasser wird in Pufferspeichern gesammelt und stark gedrosselt und verzögert in den vor-
handenen öffentlichen Regenwasserkanal eingeleitet. 

(2) Der Bauherr ist für die schadlose Beseitigung des Regenwassers verantwortlich (Art. 41 Abs. 1 BayBO,
§ 55 Abs. 1 Satz 1 und § 37 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz). Diese darf nicht zum Nachteil Dritter
ab-/umgeleitet werden. Auf die Unzulässigkeit der Ableitung von Regenwasser auf fremden oder öffent-
lichen Grund wird ausdrücklich hingewiesen. 

(3) Hinsichtlich der Versickerung von Niederschlagswasser wird auf die Niederschlagswasserfreistellungs-
verordnung (NWFreiV) vom 01.01.2000, mit Änderung vom 01.10.2008, die aktualisierten "Technischen Regeln
zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser" (TRENGW) vom
17.12.2008 sowie die Vorgaben der Regelwerke der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e.V. (DWA) M153 "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" und A138 "Planung,
Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser" hingewiesen.
Für nicht erlaubnisfreie Einleitung sind Anträge beim Landratsamt Regensburg zu stellen. 

§ 8 Gestaltung der unbebauten Flächen 

(1) Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind zu begrünen und gärtnerisch zu erhalten.
 
(2) Die natürliche Geländeoberfläche ist soweit wie möglich zu erhalten. 

(3) Kellergeschosse auf der Parzelle 2 dürfen nicht, auch nicht abschnittsweise, durch Abböschen
freigelegt werden. 

(4) Soweit sich aus topographischen Gegebenheiten die Notwendigkeit zur Herstellung von Stützmauern
ergibt, sind diese als max. 1,80 m hohe Betonstützwände zulässig. Dies betrifft die Bereiche der Nordwestecke 
der Parzelle 3 und die Südostecke der Parzelle 1 im Bereich der Zufahrt für die Parzelle 2.

(5) Die Darstellung des natürlichen Geländes sowie des geplanten Geländes muss in den Bauanträgen
aufgezeigt werden. 

(6) Auffüllungen im Bereich der Nordwestecke Parzelle 3 und Südostecke Parzelle 1 (Zufahrt zur
Parzelle 2) werden auf eine maximale Höhe von 1,80 m beschränkt. Die Überdeckung im Bereich Tiefgarage
beträgt 60 cm. 

§ 9 Entsorgung

(1) Für die Parzellen 1, 2 und 3 werden zwei Sammelstellen für Mülltonnen vorgesehen, je eine an der nord-
östlichen bzw. nordwestlichen Grundstücksecke.

(2) Die Abholung der Tonnen durch das Müllfahrzeug erfolgt an der nordöstlichen Zufahrt.

F HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

(1) Aufgrund der Hanglage ist je nach örtlich anzutreffender Durchlässigkeit des Untergrunds bei
Starkregen, langen Nässeperioden oder Schneeschmelze mit dem Auftreten von Hang- bzw.
Schichtenwasser zu rechnen.
Es wird empfohlen, beim Bau von Unterkellerungen notwendige Vorkehrungen gegen Wasserein-
brüche und Vernässungen zu treffen. Auf DIN 18195 -Bauwerksabdichtungen- wird hingewiesen. 

(2) Es wird zum Schutz gegen Starkniederschläge bei Gebäudeöffnungen (wie Kellerschächte,
Eingänge) empfohlen, die Unterkante der Öffnung mit einem Sicherheitsabstand über Geländehöhe
bzw. Straßenoberkante zu legen. 

(3) Geologische bodenmechanische Baugrunduntersuchungen werden dringend angeraten. 

(4) Oberboden, der bei allen baulichen Maßnahmen oder sonstigen Veränderungen der Ober-
fläche anfällt, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und fachgerecht in maximal 2,0 m hohen Mieten
zwischen zu lagern. Auch sonstige Beeinträchtigungen des Bodens, wie Bodenverdichtungen oder
Bodenverunreinigungen, sind zu vermeiden. Der gewachsene Bodenaufbau ist überall dort zu erhalten,
wo keine baulichen Anlagen errichtet und auch sonst keine nutzungsbedingte Überprägung der Ober-
fläche geplant bzw. erforderlich ist. 

(5) Die Deutsche Telekom Technik GmbH weist darauf hin, dass die Koordinierung von Straßenbau- und
Erschließungsmaßnahmen mindestens 3 Monate vor Baubeginn abzustimmen ist mit:
PTI12 - Bajuwarenstraße 12, 93053 Regensburg, Tel.: 0800 330 9747. 

(6) Sollten im Zuge von Baumaßnahmen Auffälligkeiten (im Hinblick auf Altlasten) bezüglich Boden-
verunreinigungen auftreten, sind umgehend das Landratsamt und das Wasserwirtschaftsamt Regens-
burg zu informieren, um das weitereVorgehen abzustimmen. 

(7) Es wird darauf hingewiesen, dass die Freilegung von Grundwasser gemäß § 49 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) i.V. Art. 30 Bayerisches Wasssergesetz (BayWG) anzeigepflichtig und die Bauwasserhaltungen gemäß 
Art. 70 Abs. 1 Nr. 3 BayWG erlaubnispflichtig ist. 

(8)Auf Grund der Lage im Jurakarst ist eine geothermische Nutzung in Form von Tiefensonden nicht möglich.
Anderweitige geothermische Nutzungen (Grundwasserwärmepumpen, Erdwärmekörbe bzw. -kollektoren etc.)
sind im Einzelfall zu prüfen. 

(9) Die Untere Immissionsschutzbehörde des Landratsamtes Regensburg weist darauf hin, dass der
bauliche Schallschutz den Mindestanforderungen der DIN 4109 genügen muss. 

(10) Nach derzeitigem Erkenntnisstand bestehen keine Hinweise auf das Vorhandensein historisch wert-
voller Bodendenkmäler im Plangebiet. Auch wenn keine konkreten Hinweise auf Bodendenkmäler vorliegen,
wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler (u.a. auffällige
Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, Steingeräte, Scherben und Knochen) der Meldepflicht an das
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege gemäß Art. 8 (1-2) DSchG unterliegen.

VERFAHRENSVERMERKE
(1) Der Gemeinderat Sinzing hat in der Sitzung vom .............. mit Beschluss-Nr. ... die Aufstellung des
Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ..............  ortsüblich bekannt gemacht.

(2) Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und
Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes hat in der Zeit vom ..............  bis .............. 
stattgefunden.

(3) Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1
BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes hat in der Zeit vom ..............  bis ..............  stattgefunden.

(4) Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom .................  wurden die Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..............  bis ..............  beteiligt.

(5) Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom .................  wurde mit der Begründung  gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..............  bis ..............  öffentlich ausgelegt.

(6) Die Gemeinde Sinzing hat mit Beschluss des Bauausschusses vom ..............  den Bebauungsplan gemäß
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen und ausgefertigt.

                                                                                                                              Sinzing, den ……..……………   

                                                                                          (Siegel)   

                                                                                                                            ………………………...…………        
                                                                                                                               Grossmann, 1. Bürgermeister

(7) Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am …………… gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan Nr. 69 „Wohnanlage Jakobsiedlung“ ist damit in Kraft
getreten. Der Bebauungsplan wird zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.

                                                                                                                              Sinzing, den ……..……………   

                                                                                          (Siegel)   

                                                                                                                            ………………………...…………        
                                                                                                                               Grossmann, 1. Bürgermeister
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